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Anwendungsbereich § 1

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung

LärmVibrationsArbSchV

Diese Verordnung gilt zum Schutz der Beschäftigten vor 
tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen

ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Lärm oder 
Vibrationen bei der Arbeit.

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung

LärmVibrationsArbSchV

Diese Verordnung gilt zum Schutz der Beschäftigten vor 
tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen

ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Lärm oder 
Vibrationen bei der Arbeit.
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§ 3 Gefährdungsbeurteilung 

§ 3 (2) 2 (Vibrationen)... insbesondere zu berücksichtigen:
a) Art, Ausmaß und Dauer der Exposition
b) Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte
c) alternative Arbeitsmittel und Ausrüstungen

(Substitutionsprüfung),
d) Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge ...
e) zeitliche Ausdehnung ..über 8Stundenschicht hinaus
f) besonders gefährdete Gruppen
g) Herstellerangaben zu Vibrationsemissionen

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung
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Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung

§ 3 (3) ... Mögliche Wechsel- oder 
Kombinationswirkungen ... Lärm, 
arbeitsbedingte ototoxische Substanzen oder 
Vibrationen. ... zwischen Lärm und 
Warnsignalen oder anderen Geräuschen, deren 
Wahrnehmung zur Vermeidung von 
Gefährdungen erforderlich ist.
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Expositionsgrenzwert und Auslösewert

Expositionsgrenzwert A(8) :
Dieser kennzeichnet bei langjähriger Einwirkung die 
Vibrationsbelastung, oberhalb derer mit deutlichen 
gesundheitlichen Schädigungen gerechnet werden 
muss.

Auslösewert A(8) :
Dieser hat einen präventiven Charakter mit dem Ziel, 
das Entstehen von vibrationsbedingten Erkrankungen 
zu vermeiden.
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Tages-Vibrationsexpositionswert

• Neue Grenzwerte beziehen sich auf die Exposition
über 8-Stunden-Schicht

• Diese Exposition wird als 
„Tages-Vibrationsexpositionswert A(8)“ 
bezeichnet

• Hinweise zur Messung und Berechnung sind im  
Anhang der Verordnung genannt

BGM
Berufsgenossenschaft
Metall Nord Süd



Präsentation Vibration 2007

Die Gefährdung durch Hand-Arm-Schwingungen
beruht auf dem Schwingungsgesamtwert ahv. Dieser wird aus 
den frequenzbewerteten Beschleunigungen der drei
Richtungen, x, y und z bestimmt.

Achsen zur Schwingungsmessung

Hand-Arm-Vibrationen

BGM
Berufsgenossenschaft
Metall Nord Süd
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Hand-Arm-Vibrationen

Die Vibrationsverordnung legt einen Auslösewert für die tägliche
Schwingungsexposition fest, bei dessen Überschreiten der Arbeitgeber 
aufgefordert ist, die Gefährdungen durch Hand-Arm-Schwingungen für seine 
Beschäftigten zu überwachen, und definiert einen Expositionsgrenzwert, 
oberhalb („erreicht oder überschritten“) dessen Arbeitnehmer keiner Exposition 
ausgesetzt sein sollten (§ 9 (1)):

• Auslösewert A(8) = 2,5 m/s²

• Expositionsgrenzwert A(8) = 5 m/s²
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Beispiele für die Schwingungsgröße bei handelsüblichen Maschinen
Bandbreite an Schwingungswerten für handelsübliche Arbeitsmittel innerhalb 
der EU. Diese Angaben dienen lediglich der Veranschaulichung.
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Achsen zur Schwingungsmessung

Ganzkörper-Vibrationen

Die Stärke der Ganzkörper-
Vibrationen beruht auf
dem frequenzbewerteten 
Beschleunigungswert in der
höchsten Richtung von drei 
orthogonalen Richtungen
(1,4awx , 1,4awy oder awz für einen 
sitzenden oder
stehenden Beschäftigten).
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Ganz-Körper-Vibrationen

Die Vibrationsrichtlinie legt einen Auslösewert fest, bei dessen Überschreiten 
der Arbeitgeber aufgefordert ist, die Gefährdungen durch Ganzkörper-
Schwingungen für seine Beschäftigten zu überwachen, und definiert einen 
Expositionsgrenzwert, oberhalb („erreicht oder überschritten“) dessen 
Arbeitnehmer keiner Exposition ausgesetzt sein sollen (§9 (2)):

• Auslösewert A(8) = 0,5 m/s²

• Expositionsgrenzwert A(8) = 1,15 m/s² in X- und Y-Richtung 
und A(8) = 0,8 m/s² in Z-Richtung
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Beispiele für Daten aus betrieblichen Schwingungsmessungen
Quelle: EU-Handbuch GKS
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größte Werte aus 3 Raumachsen

vertikale Z-Achse

Quelle: K. Schäfer, R. Schick, F. Rokosch, C. Becker: Branchenspezifische Ermittlung von Ganzkörpervibrationen: Hilfen 
für die betriebliche Praxis. Zbl Arbeitsmed 57 (2007) 146–157
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Beurteilungsgröße nach EG-Richtlinie
z.B. Ganzkörpervibration

0,6 bis 80 Hz

aW zu KZ über Umrechnungs-Faktor 20

Tages-
Vibrationsexpositions-

wert

A(8) = aW(8)
Quelle:GrolaBG BGM

Berufsgenossenschaft
Metall Nord Süd
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§ 9 
Expositionsgrenzwerte 
und Auslösewerte für 

Vibrationen 

Hand-Arm-
Vibrationen 

 
erforderlich: 

Tages-Vibrations-
expositionswert A(8) 

Ganzkörper-
Vibrationen 

 
erforderlich: 

Tages-Vibrations-
expositionswert A(8) 

Expositionsgrenzwerte A(8) = 5,0 m/s2 

A(8) = 1,15 m/s2 
x-/y-Richtung          
(horizontal) 

 
A(8) = 0,8 m/s2 

z-Richtung (vertikal)
 

Auslösewerte A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 0,5 m/s2 

 

 

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung
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§ 10  Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Exposition 
durch Vibrationen

(1) Minimierungsgebot; technische Maßnahmen Vorrang vor 
organisatorischen Maßnahmen

(2) zu Maßnahmen gehören insbesondere
Alternative Arbeitsverfahren
Auswahl und Einsatz .. Arbeitsmittel ..möglichst geringe Vibrationen..
Bereitstellung von Zusatzausrüstungen …
Wartungsprogramme …Arbeitsmittel
Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätten und Arbeitsplätze
Schulung …  Einsatz … Bedienung von Arbeitsmitteln
Begrenzung der Dauer/Intensität der Exposition, 
Arbeitszeitpläne mit ausreichenden Zeiten ohne belastende 
Exposition
Bereitstellung von Kleidung … Schutz vor Kälte und Nässe.

LärmVibrationsArbSchV
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§ 11  Unterweisung der Beschäftigten
Wenn Auslösewerte erreicht oder überschritten
Vor Aufnahme der Beschäftigung, danach in regelmäßigen Abständen, 
immer bei wesentlichen Änderungen der belastenden Tätigkeiten

• Ab Überschreiten Auslösewerte eine allgemeine arbeitsmedizinische 
Beratung .. Unter Beteiligung des Arztes nach § 13(4), falls aus 
arbeitsmedizinischen Gründen erforderlich.  

LärmVibrationsArbSchV
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§ 14  Veranlassung und Angebot arbeitsmedizinischer 
Vorsorgeuntersuchungen

• (1) Pflichtuntersuchung: Erreichen/Überschreiten der 
oberen Auslösewerte (Lärm) bzw. Expositionsgrenzwerte
(Vibrationen)

• (3) Angebotsuntersuchung: Überschreiten der unteren 
Auslösewerte (Lärm) bzw. Auslösewerte (Vibrationen)

LärmVibrationsArbSchV
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> 2,5 m/s2: Programm  

technischer/organisatori-
scher Maßnahmen

> 2,5 m/s2: Arbeitgeber hat 
arbeitsmedizinsiche
Vorsorgeuntersuchungen 
anzubieten (§ 14 (3))

≥ 2,5 m/s2: Unterweisung

Minimierungsgebot

(Technik vor Organisation)

trotz Maßnahmen > 5 m/s2: 
unverzüglich Gründe 
ermitteln + neue Maßnahmen

≥≥ 5 m/s2: Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen 
regelmäßig zu veranlassen 
(Pflichtuntersuchung)

Expositions-
grenzwert

A(8) =

ahv,8 = 5,0 m/s²

Auslösewert

A(8) =

ahv,8 = 2,5 m/s²

Aufbruchhämmer
Elektro- und Niethämmer
Steinbohrer
Stampfer und Rammen
größere Schlagschrauber
Schlagbohrmaschinen
Nagler
Anklopfmaschinen
Gussputz- und Grobschleifgeräte

Haarschneidemaschinen
Flachbettnähmaschinen
Akkuschrauber
Kreissägen
Poliermaschinen
Metallbohrmaschinen
Betonflaschenrüttler
Rasenkantentrimmer
elektrische Messer

LärmVibrationsArbSchV 
Hand-Arm-Vibrationen - Ampelmodell
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Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung

Herstellerangaben in der Betriebsanleitung (DIN EN 13059)

VIBEX-Datenbank des BGIA

Einsatz von Schwingungs-Belastungsrechner z.B. des BGIA

KARLA-Datenbank der Länder  Karla

http://www.las-bb.de/karla/index.htm

VDMA-Information 

Messung realer Situationen durch BG-Metall oder BGIA

BGM
Berufsgenossenschaft
Metall Nord Süd
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Hand-Arm-Vibration: Typische 
tägliche Einwirkungsdauer an einem 
8-h-Arbeitstag (Auszug aus DIN V 
45649)
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Vibrationsrechner Hand-Arm
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www.las-bb.de/karla/
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Herausgeber:
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit 

BGM
Berufsgenossenschaft
Metall Nord Süd
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§ 10  Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Exposition 
durch Vibrationen

(1) Minimierungsgebot; technische Maßnahmen Vorrang vor 
organisatorischen Maßnahmen

(2) zu Maßnahmen gehören insbesondere
Alternative Arbeitsverfahren
Auswahl und Einsatz .. Arbeitsmittel ..möglichst geringe Vibrationen..
Bereitstellung von Zusatzausrüstungen …
Wartungsprogramme …Arbeitsmittel
Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätten und Arbeitsplätze
Schulung …  Einsatz … Bedienung von Arbeitsmitteln
Begrenzung der Dauer/Intensität der Exposition, 
Arbeitszeitpläne mit ausreichenden Zeiten ohne belastende 
Exposition
Bereitstellung von Kleidung … Schutz vor Kälte und Nässe.

LärmVibrationsArbSchV
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§ 11  Unterweisung der Beschäftigten
Wenn Auslösewerte erreicht oder überschritten
Vor Aufnahme der Beschäftigung, danach in regelmäßigen Abständen, 
immer bei wesentlichen Änderungen der belastenden Tätigkeiten

• Ab Überschreiten Auslösewerte eine allgemeine arbeitsmedizinische 
Beratung .. Unter Beteiligung des Arztes nach § 13(4), falls aus 
arbeitsmedizinischen Gründen erforderlich.  

LärmVibrationsArbSchV
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§ 14  Veranlassung und Angebot arbeitsmedizinischer 
Vorsorgeuntersuchungen

• (1) Pflichtuntersuchung: Erreichen/Überschreiten der 
oberen Auslösewerte (Lärm) bzw. Expositionsgrenzwerte 
(Vibrationen)

• (3) Angebotsuntersuchung: Überschreiten der unteren 
Auslösewerte (Lärm) bzw. Auslösewerte (Vibrationen)

LärmVibrationsArbSchV
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Maßnahmen nach EG-Richtlinie

Quelle:GrolaBG

; 0,8 m/s²

z.B. Ganzkörper-
Vibration



Präsentation Vibration, NMBG  2007

Auszug aus BGIA Report 6/2006
Hand-Arm-Schwingungen
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Auszug aus BGIA Report 6/2006
Ganzkörper-Schwingungen
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Bandbreite der Schwingungswerte für übliche Geräte auf dem euro-
päischen Markt. Diese Angaben dienen lediglich der Veranschaulichung.
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größte Werte aus 3 Raumachsen

vertikale Z-Achse

Quelle: K. Schäfer, R. Schick, F. Rokosch, C. Becker: Branchenspezifische Ermittlung von Ganzkörpervibrationen: Hilfen 
für die betriebliche Praxis. Zbl Arbeitsmed 57 (2007) 146–157
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Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung
LärmVibrationsArbSchV

§ 11 Unterweisung der Beschäftigten
§ 12 Beratung durch den Ausschuss für 

Betriebssicherheit
§ 13 Arbeitsmedizinische Vorsorge
§ 14 Veranlassung und Angebot 

arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
§ 15 Ausnahmen
§ 16 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
§ 17 Übergangsvorschriften

LMT



LärmVibrationsArbSchV

Auslösewerte und max.        
LärmVibrationsArbSchV

Zulässige Exposition

- untere Auslösewerte LEX,8h =   80 dB(A)

LpC,peak = 135 dB(C)

- obere Auslösewerte LEX,8h =   85 dB(A)

LpC,peak = 137 dB(C)

- maximal zulässige
Expositionswerte LEX,8h = 85 dB(A)

L 137 dB(C)

LMT



Begriffsbestimmungen

Lärm ist jeder Schall, der zur Beeinträchtigung des 
Hörvermögens oder zu Gesundheitsgefahren führen
kann.

Tages-Lärmexpositionspegel (LEX,8h) ist der über die 
Achtstundenschicht gemittelte Pegel.
Spitzenschall(druck)pegel (LC,peak) ist der Höchstwert 
des momentanen Schalldruckpegels.

Anmerkung: In besonderen Fällen ist eine Mittelung über die
40-h-Woche möglich.

Lärm ist jeder Schall, der zur Beeinträchtigung des 
Hörvermögens oder zu Gesundheitsgefahren führen
kann.

Tages-Lärmexpositionspegel (LEX,8h) ist der über die 
Achtstundenschicht gemittelte Pegel.
Spitzenschall(druck)pegel (LC,peak) ist der Höchstwert 
des momentanen Schalldruckpegels.

Anmerkung: In besonderen Fällen ist eine Mittelung über die
40-h-Woche möglich.

LMT
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